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EINKAUFSBEDINGUNGEN 

 

der Firma ASAP Holding GmbH 

 

(Stand März 2024) 

 

 

Die Rechtsbeziehungen zwischen der ASAP und dem Lieferanten richten sich nach diesen Einkaufsbedingun-

gen. Entgegenstehende Geschäfts-, Verkaufs- oder Lieferbedingungen des Lieferanten sind für uns nicht bin-

dend. Diesen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Der Lieferant erkennt die alleinige Geltung unserer 

Einkaufsbedingungen mit der Annahme, spätestens mit der Ausführung des Auftrages an, auch wenn er sich 

hierbei auf seine eigenen Bedingungen bezieht. Die Annahme der Lieferung und Leistung des Lieferanten 

durch uns oder deren Bezahlung bedeutet keine Zustimmung zu den Bedingungen des Lieferanten. Vorste-

hende Bedingungen gelten auch, soweit abweichende, ergänzende oder unsere Bedingungen modifizierende 

Klauseln in Angeboten oder Bestätigungsschreiben enthalten sein sollten. Diesen wird hiermit bereits jetzt 

ausdrücklich widersprochen.  

 

1 Bestellung 

Verträge, Bestellungen, Vereinbarungen oder Änderungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen oder 

von uns schriftlich bestätigt werden. Die Schriftform ist auch gewahrt, wenn die Übermittlung mittels Telefax, 

E-Mail oder DFÜ (EDI, Web-EDI) erfolgt. Eine Unterzeichnung durch ASAP ist nicht erforderlich. Bei der 

Vergabe, wird ein Lieferant mit einem Umweltmanagement nach DIN ISO 14001, sowie einem Management-

system für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (SGA) nach DIN ISO 45001, bevorzugt. Erteilte Bestel-

lungen seitens ASAP gelten als angenommen, wenn der Lieferant nicht innerhalb von 4 Werktagen nach Ein-

gang der schriftlichen Bestellung dieser durch eine abweichende Auftragsbestätigung widerspricht. Nimmt der 

Lieferant die Bestellung nicht innerhalb von 10 Tagen nach Zugang an, ist ASAP zum Widerruf berechtigt.  

 

Bemusterungen und Angebote des Lieferanten sind für ASAP unverbindlich und kostenlos. 

 

ASAP kann jederzeit Änderungen des Liefergegenstandes in Konstruktion und Ausführung verlangen. Der 

Lieferant ist verpflichtet, derartige Änderungen unverzüglich vorzunehmen. Der Lieferant kann dem Ände-

rungsverlangen widersprechen, soweit ihm die Durchführung der Änderungen unzumutbar ist. Falls aufgrund 

einer Änderung eine Anpassung des Liefervertrages, insbesondere hinsichtlich der Liefertermine oder der 

Mehr- oder Minderkosten erforderlich ist, so werden die Vertragspartner dies angemessen einvernehmlich 

regeln. Auf etwaige Mehrkosten hat der Lieferant unverzüglich schriftlich hinzuweisen.  

Unterlagen sowie Fertigungsmittel wie z.B. Muster, Zeichnungen, Werkzeuge, technische Vorgaben oder ähn-

liches, die dem Lieferanten zur Verfügung gestellt werden, oder die der Besteller zu vergüten hat, dürfen nur 

für die Lieferungen an den Besteller verwendet werden und bleiben sämtlich im Eigentum des Bestellers. Der 

Besteller behält sich sämtliche Urheberrechte vor. Vorgenannte Daten dürfen ebenso wenig wie die im An-

schluss damit hergestellten Waren an Dritte weitergegeben werden noch für eigene Zwecke des Lieferanten 

genutzt werden dürfen. Sie sind geheim zu halten und müssen unverzüglich ohne Zurückhaltung von Kopien, 

Einzelstücken oder ähnlichen an den Besteller ausgehändigt werden, sobald der Auftrag abgewickelt ist. 

Muster, Zeichnungen, Modelle, technische Vorgaben werden nur verbindlich, wenn dies in Textform als ver-

bindlich vereinbart ist. 
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Der Lieferant ist ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung vom Besteller zur Untervergabe von Aufträgen 

nicht berechtigt. Außerdem muss der Lieferant entsprechend der Tätigkeit geschultes und ausgestattetes Per-

sonal entsenden. 

 

2 Lieferung / Verzug / Rücktritt 

Vereinbarte Liefertermine und Lieferfristen sind verbindlich. Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins 

oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware an dem in der Bestellung genannten Empfangsort. Ist nicht Lie-

ferung frei an den benannten Bestimmungsort (DDP oder DAP gem. INCOTERMS 2010) vereinbart, hat der 

Lieferant die Ware unter Berücksichtigung der üblichen Zeit für Verladung und Versand rechtzeitig bereitzu-

stellen. Der Lieferant avisiert an die in der Bestellung vorgegebene Spedition. Wird eine andere als die von 

ASAP vorgesehene Spedition ohne vorherige Zustimmung beauftragt, hat der Lieferant hierfür entstehende 

Mehrkosten zu tragen.  

 

Der Lieferant befindet sich mit seinen Lieferungen oder sonstigen Leistungen im Verzug, wenn er den verein-

barten Termin um mehr als 2 Wochen überschreitet, ohne dass es zuvor einer Mahnung bedarf. Die genannte 

Frist gilt gleichzeitig als gesetzliche Nachfrist mit den entsprechenden Rechtswirkungen, ohne dass es einer 

weiteren Erklärung/Mahnung durch ASAP bedarf. Im Falle höherer Gewalt, notwendig werdender Betriebsein-

schränkungen und -einstellungen hat ASAP das Recht den Lieferzeitpunkt hinauszuschieben oder vom Ver-

trag zurückzutreten. Ein Annahmeverzug tritt in diesem Falle nicht ein. Auf Schadenersatz verzichtet der Auf-

tragnehmer ausdrücklich, sofern nicht grobfahrlässiges oder vorsätzliches Handeln gesetzlicher Vertreter und 

leitender Angestellter aus Seiten von ASAP vorliegt.  

 

Im Falle höherer Gewalt ist ASAP berechtigt, 8 Wochen vor dem vereinbarten Lieferzeitpunkt die Bestellung 

derart zu ändern, dass entweder die Stückzahl erhöht, erniedrigt oder andere Teile entsprechenden Wertes 

und ähnlicher Art zu den im Übrigen unveränderten Bedingungen bezogen werden können. Ansonsten ist 

ASAP ungeachtet dessen auch berechtigt, den ursprünglich geplanten Liefer- bzw. Abnahmezeitpunkt um 4 

Wochen hinauszuschieben, ohne dass dadurch die gesetzlichen Folgen des Annahmeverzugs eintreten. Kann 

der Lieferant infolge höherer Gewalt, Arbeitskämpfen oder sonstiger von ihm nicht zu vertretenden betriebli-

chen Gründen den verbindlich zugesagten Liefertermin nicht einhalten, so hat er hiervon unverzüglich nach 

Erlangung der Kenntnis des Hinderungsgrundes zu unterrichten. In diesem Fall ist ASAP berechtigt, entweder 

die Abnahmefrist hinauszuschieben oder nach angemessener Frist, wenn unser Interesse an der Lieferung 

wesentlich gemindert ist, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Insbesondere ist der Lieferant nicht 

berechtigt, in Fällen höherer Gewalt u. ä. nach eigenem Ermessen vom Vertrag zurückzutreten oder Preiser-

höhungen vorzunehmen. 

 

Die bestellten Produkte haben die Ursprungsbedingungen der EU zu erfüllen; die entsprechenden Ursprungs-

zeugnisse hat der Lieferant ASAP unaufgefordert mitzuliefern, sofern ASAP nicht ausdrücklich darauf verzich-

tet.  

 

Die Lieferung erfolgt an den benannten Bestimmungsort (DAP gem. INCOTERMS 2010) auf Rechnung und 

Gefahr des Lieferanten. Der Lieferant ist verpflichtet, alle für die jeweilige Versendung zu beachtenden ge-

setzlichen, zollrechtlichen und technischen Vorschriften sicherzustellen und einzuhalten. Die Lieferung an 

ASAP ist so zu kennzeichnen, dass die Vertragsprodukte eindeutig zu identifizieren und rückverfolgbar sind. 
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3 Versand / Preise / Gefahrtragung 

Für Stückzahlen, Maße und Gewichte einer Lieferung sind die von ASAP bei der Eingangsprüfung festgestell-

ten Werte maßgebend. Über- oder Unterliefermengen sind innerhalb der auf der Bestellung angegebenen 

Über- und Unterlieferungstoleranzen zulässig. Mängel der Lieferung werden von uns, sobald sie nach den 

Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt/entdeckt werden, dies kann auch erst 

im Rahmen der weiteren Verwendung sein, dem Lieferanten unverzüglich schriftlich angezeigt. Insoweit ver-

zichtet der Lieferant auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge. Geleistete Zahlungen gelten nicht als An-

erkenntnis ordnungsgemäßer Lieferung. Unberührt hiervon bleiben allerdings die Vereinbarungen hinsichtlich 

der Gewährleistung. Vereinbarte Abschlusspreise sind Höchstpreise und verstehen sich für Versendungen 

inkl. sämtlicher Versand- und Verpackungskosten frei Empfängerstation (DDP gem. INCOTERMS 2010). 

ASAP hat die Wahl unter folgenden Zahlungsmodalitäten: 14 Tage nach Wareneingang mit 3 % Skonto oder 

30 Tage netto. Der Besteller ist bei fehlerhafter Lieferung berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis zur ordnungs-

gemäßen Erfüllung zurück zu halten. 

Preiserhöhungsvorbehalte des Lieferanten werden nicht anerkannt. Diese sind nicht gültig ohne individuelle 

Vereinbarungen und wird ausdrücklich widersprochen. 

 

4 Gewährleistung / Haftung  

Soweit nicht nachfolgend unter dieser Ziffer anderweitig geregelt, gelten die gesetzlichen Bestimmungen be-

treffend Sach- und Rechtsmängel. Der Lieferant leistet Gewähr für Verwendung besten, zweckentsprechen-

den Materials, richtige und sachgemäße Ausführung, unter Berücksichtigung des jeweils neuesten Standes 

der Wissenschaft u. Technik. Er sichert die vollständige Übereinstimmung der verkauften Ware mit den von 

ihm gelieferten Proben, Mustern und Beschreibungen ausdrücklich zu. Die vom Lieferanten im Zusammen-

hang mit den Verkaufsgesprächen, insbesondere jedoch in Katalogen, Werbeunterlagen, öffentlichen Aussa-

gen, Datenblättern und/oder sonstigen Produktbeschreibungen gemachten Angaben, gelten jeweils als die 

vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte. Der Lieferant gewährleistet vor diesem Hintergrund, dass 

die Produkte die so vereinbarte vertragliche Beschaffenheit aufweisen, ungeachtet einer solchen jedoch zu-

mindest, dass die Produkte der nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendung zugänglich sind oder die 

Beschaffenheit aufweisen, die für Waren gleicher Art und Güte üblich sind oder erwartet werden können. Ge-

ringfügige Mängel kann ASAP sofort auf Kosten des Lieferanten beseitigen oder beseitigen lassen. Macht 

ASAP von seinem gesetzlichen Rücktrittsrecht Gebrauch, so gehen die Waren auf Kosten und Gefahr des 

Lieferanten an den Ort der Versendung zurück. Ferner ist ASAP zur Geltendmachung von Schadenersatzan-

sprüchen wegen Nichterfüllung und wegen Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden 

sind, nach den gesetzlichen Bestimmungen berechtigt. 

 

Er übernimmt alle hieraus resultierenden Kosten und Aufwendungen (einschl. der Kosten eines evtl. Rechts-

streits oder einer erforderlichen Umrüst-bzw. Rückrufaktion).  

 

Der Lieferant hat ASAP den Abschluss einer hierfür ausreichenden Produkthaftpflichtversicherung durch Vor-

lage einer gültigen Versicherungsbestätigung nachzuweisen. 

 

5 Eigentumsübertragung 

Mit dem Lieferanten besteht Einigkeit darüber, dass das Eigentum an bestellter Ware mit der Zahlung auf 

ASAP übergeht. Der Lieferant versichert, dass Rechte Dritter an gelieferten Waren nicht bestehen. Einen ver-

längerten oder weitergeleiteten Eigentumsvorbehalt des Lieferanten erkennt ASAP nicht an.  
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6 Qualität 

Der Lieferant hat die zu liefernden Vertragsprodukte unter Berücksichtigung der nach den jeweiligen für die 

entsprechenden Vertragsprodukte geltenden umwelt-, sicherheitstechnischen und gesetzlichen Vorschriften, 

den jeweiligen ISO-, EN-, DIN-, VDE-Vorschriften, dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) und 

unter Berücksichtigung marktüblicher Qualitätsbestimmungen herzustellen und Kontrollen durchführen. Der 

Lieferant unterhält ein Qualitätsmanagement (QM), das mindestens den Anforderungen nach DIN ISO 9000 

ff. entspricht, und wird dieses für die Zeit der Zusammenarbeit konform zu den entsprechenden Normen auf-

rechterhalten und weiterentwickeln. Der Lieferant hat ASAP vorher und rechtzeitig über jede Änderung der 

Vertragsprodukte und der Prozesse in seinem Haus zu informieren; dies gilt auch für Produkte, die der Liefe-

rant von Dritten bezieht. Bei einer geplanten Änderung des Fertigungs- oder Prüfverfahrens bzw. einer Ferti-

gungsortänderung ist ASAP vom Lieferanten unmittelbar schriftlich zu unterrichten. ASAP behält sich in jedem 

Fall vor, die Produkte aufgrund der oben genannten Änderungen entsprechend den Regeln unseres Produkt-

qualifizierungsprozesses erneut zu prüfen und/oder einem technischen Freigabeverfahren zu unterziehen und 

gegebenenfalls die Änderungen abzulehnen, wenn aufgrund der Änderungen das Produkt in unserem Pro-

duktqualifizierungsprozess durchfällt. 

 

7 Schutzrechte 

Zeichnungen, Modelle, Muster und Werkzeuge, die von ASAP gestellt oder nach unseren Angaben gefertigt 

wurden, sind unser Eigentum und dürfen nicht für Dritte verwendet oder diesen anderweitig zugänglich ge-

macht werden. Der Lieferant haftet dafür, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Muster, Marken, Modelle, 

Zeichnungen, Beschreibungen und Dokumentationen frei von Rechten Dritter sind und insbesondere gewerb-

liche Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Die gelieferte Ware muss gesetzlichen Vorschriften und be-

hördlichen Auflagen entsprechen. Der Lieferant stellt ASAP bei Verletzungen dieser Rechte und Vorschriften 

von Schadenersatzansprüchen Dritter in jedem Falle frei.  

  

8 Anwendbares Recht 

Auf das Vertragsverhältnis zwischen ASAP und dem Lieferanten findet das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss aller bi- und/oder multilateralen Abkommen betreffend den Kauf beweglicher 

Sachen, insbesondere unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über Verträge betreffend den internatio-

nalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG) Anwendung.  

 

9 Erfüllungsort / Gerichtsstand 

Erfüllungsort für die Lieferung ist der jeweilige Bestimmungsort. Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsver-

hältnis ist, wenn der Lieferant Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich 

rechtliches Sondervermögen ist, oder seinen Wohnsitz oder geschäftlichen Hauptsitz außerhalb der Bundes-

republik Deutschland hat, das Gericht unseres geschäftlichen Hauptsitzes in 85080 Gaimersheim, zuständig. 

ASAP ist aber auch berechtigt, am geschäftlichen Hauptsitz des Lieferanten Klage zu erheben.  

 

10 Software 

Soweit einzelvertraglich nicht anders vereinbart, räumt ASAP der Lieferant an Soft- u. Hardware-Produkten 

und der dazugehörigen Dokumentation zumindest ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares und zeitlich 

nicht begrenztes Nutzungsrecht ein. 
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ASAP ist berechtigt, zum Zwecke der Datensicherung Vervielfältigungen anzufertigen. ASAP ist außerdem 

unter Hinweis auf einen evtl. Copyright-Vermerk des Urhebers zur Weitergabe an unsere Kunden im Zusam-

menhang vertraglicher Abwicklung berechtigt.  

 

Der Lieferant übernimmt Gewähr für die Fehlerfreiheit der Software und ihrer Datenstruktur und versichert 

ordnungsgemäße Duplikate erstellt zu haben.  

 

11 Compliance 

Unsere Lieferanten verpflichten sich, unsere Anforderungen, Bedingungen und unseren Verhaltenscodex ein-

zuhalten, in der Lieferkette an Ihre Lieferanten weiterzugeben und auch diese zur Weitergabe zu verpflichten. 

Der Lieferant sichert zu, dass er seine Führungskräfte, Mitarbeiter, sowie etwaige Subunternehmer zu dessen 

Einhaltung angewiesen hat. Zur Sicherstellung dieses Wohlverhaltens verpflichtet sich der Lieferant, alle er-

forderliche Maßnahmen zur Vermeidung von rechtswidrigen Handlungen, insbesondere zulasten von ASAP 

zu ergreifen. Dabei wird der Lieferant in seinem Unternehmen diejenigen organisatorischen Vorkehrungen 

treffen, um die Einhaltung von wertorientierten Verhaltenskodizes durch seine Arbeitnehmer sowie etwaige 

Subunternehmer überwachen zu können, insbesondere solche die zur Vermeidung von Korruption und ande-

ren strafbaren Handlungen erforderlich sind.  

 

12 Datenschutz 

ASAP weist den Lieferanten gem. § 33 BDSG darauf hin, dass ASAP über ihn personenbezogene Daten 

speichert. 

 

13 Schlussbestimmungen  

Sollten einzelne Teile dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so werden die übrigen Bedingungen 

und der Vertrag in seinem sonstigen Bestand nicht berührt. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen oder 

des Vertrages mit Rücksicht aufzwingendes ausländisches Recht unwirksam sein, verpflichtet sich der Liefe-

rant auf Verlangen diejenigen Vertragsergänzungen mit ASAP zu vereinbaren und diejenigen Erklärungen 

Dritten oder Behörden gegenüber abzugeben, durch welche die Wirksamkeit der betroffenen Regelung und, 

wenn dies nicht möglich ist, ihr wirtschaftlicher Gehalt auch nach dem ausländischen Recht gewährleistet 

bleibt. 

 

 


